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Begehren  

Ausgangslage: 

Aufgrund des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes HFKG1 sind Personen mit 
gymnasialer Maturität und Personen mit Fachmaturität pädagogischer Ausrichtung direkt zur 
ersten Studienstufe für die Vorstufen- und Primarlehrerausbildung (VP) zugelassen. Personen 
mit Berufsmaturität können „unter bestimmten Voraussetzungen“ zugelassen werden. Diese 
Voraussetzungen sind durch den Hochschulrat festzulegen (vgl. Art. 24 Abs. 2 HFKG). 

Gemäss HFKG ist neu der Hochschulrat zuständig, um die «bestimmten Voraussetzungen» 
festzulegen. Bisher hat er es noch nicht gemacht und auch die Richtlinien über die 
Gleichwertigkeit noch nicht erlassen. Daher werden von den Pädagogischen Hochschulen 
zurzeit noch die bisherigen Bestimmungen der EDK-Anerkennungsreglemente angewendet: 

> Direkte Zulassung in den Studiengang VP für Personen mit gymnasialer Maturität und mit 
Fachmaturität Pädagogik. 

> Direkte Zulassung in den Studiengang S1 für Personen mit gymnasialer Maturität. 
> Zulassung in Studiengang VP und S1 mit Prüfung2 für Personen mit Fachmittelschulausweis, 

Diplom 3-jähriger Diplom- oder Handelsmittelschule, Berufsmaturität oder Abschluss einer 
mind. 3-jährigen Berufsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung. Zudem Aufnahme sur 
dossier (mit Aufnahmeverfahren) in bestimmten Fällen3

. Prüfung nur für S1: Personen mit 
Fachmaturität Pädagogik. 

Die vom HFKG angestrebte Gewährleistung einheitlicher Zulassungsbestimmungen für alle 
Pädagogischen Hochschulen ist dadurch nicht sichergestellt. Das ist störend. 

Begründung: 

> Die Durchlässigkeit im Bildungssystem muss gegeben sein. Motivierte ausgebildete 
Berufsleute mit Berufsmaturität bringen wichtige Kompetenzen in das Schulwesen ein. 
Neben einer genügenden Allgemeinbildung bringen sie auch wertvolle Praxiserfahrungen, 

                                                 
1 Art. 24 HFKG: Zulassung zu den pädagogischen Hochschulen 
1 Die pädagogischen Hochschulen verlangen für die Zulassung zur ersten Studienstufe eine gymnasiale Maturität. 
2 Sie verlangen für die Zulassung zur ersten Studienstufe für die Vorstufen- und Primarlehrerausbildung entweder eine gymnasiale 
Maturität oder eine Fachmaturität pädagogischer Ausrichtung oder unter bestimmten Voraussetzungen eine Berufsmaturität; der 
Hochschulrat legt die Voraussetzungen fest. 
3 Sie können die Zulassung zur ersten Studienstufe aufgrund einer gleichwertigen Vorbildung vorsehen. Zur Qualitätssicherung 
erlässt der Hochschulrat gestützt auf die Zusammenarbeitsvereinbarung Richtlinien über die Gleichwertigkeit. 

2
 Für VP wird Äquivalenz zur Fachmaturität Pädagogik, für S1 Äquivalenz zur gymnasialen Maturität geprüft. 

3 Kumulativ: Mindestalter 30 J,   Abschluss einer 3-jährigen Ausbildung auf Sekundarstufe II,  Berufstätigkeit im Umfang von 300 
Stellenprozenten nach Abschluss der Ausbildung innert max. 7 J. 
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d.h. Erfahrungen aus der ausserschulischen Arbeitswelt, mit. Die bestehenden Erschwernisse 
halten sie davon ab, sich für Studiengänge an der Pädagogischen Hochschule zu bewerben. 

> Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Personen mit Berufsmaturität schlechter gestellt sein 
sollen als Personen mit Fachmaturität Pädagogik. Zwar fehlt ihnen im pädagogischen Bereich 
eine Vorbildung, hingegen bringen sie gerade in Bereich der Allgemeinbildung in der Regel 
bessere Voraussetzungen mit. Defizite in einzelnen Bereichen gegenüber der gymnasialen 
Matura sollten durch Auflagen (Zusatzleistungen) während der Studiengänge ausgeglichen 
werden können. 

Daher richten wir folgende Fragen an den Staatsrat: 

1. Wie sieht die diesbezügliche Praxis heute an der Pädagogischen Hochschule Freiburg aus. 
Wie viele Studieninteressierte mit Berufsmaturität erhalten eine Zulassung, resp. welche 
Voraussetzungen müssen sie erfüllen? 

2. Ist der Staatsrat bzw. in seinem Namen der Erziehungsdirektor als Mitglied der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz bereit, sich im Hochschulrat dafür einzusetzen, dass 
dieser die Voraussetzungen zur Zulassung von Personen mit Berufsmaturität in die 
Studiengange Vorschulstufe und Primarstufe (VP) der Pädagogischen Hochschulen sowie 
die Gleichwertigkeit von Vorbildungen gemäss gesetzlichem Auftrag von Artikel 24 Abs. 2 
und 3 HFKG (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz) so rasch als möglich regelt?  

3. Ist der Staatsrat bzw. in seinem Namen der Erziehungsdirektor als Mitglied der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz bereit, sich im Hochschulrat für die Bestimmung 
einzusetzen, dass mindestens für die Vorstufen- und Primarlehrerausbildung der 
Pädagogischen Hochschulen Personen mit Berufsmaturität prüfungsfrei mit Auflagen 
zugelassen werden und die erforderlichen, durch die Pädagogischen Hochschulen 
festzulegenden Ausgleichsmassnahmen (Zusatzleistungen) während des Studiums erbringen 
können. 
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